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Besetzung 
 Einzelrichter Markus König, 

mit Zustimmung von Richter Yannick Antoniazza-Hafner; 

Gerichtsschreiberin Karin Parpan. 

   

Parteien 

 
A._______, geboren am (…), 

B._______, geboren am (…), 

und deren Kinder 

C._______, geboren am (…), 

D._______, geboren am (…), 

E._______, geboren am (…), 

F._______, geboren am (…), 

G._______, geboren am (…), 

H._______, geboren am (…), 

Afghanistan,   

alle amtlich verbeiständet durch MLaw Nathalie Kux,  

(…),  

Beschwerdeführende,  

 

  
gegen 

  
Staatssekretariat für Migration (SEM), 

Quellenweg 6, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

   

Gegenstand 

 
Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung  

(Dublin-Verfahren);  

Verfügung des SEM vom 10. August 2022 / N (…). 
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Sachverhalt: 

A.  

Die Beschwerdeführenden ersuchten am 12. Januar 2022 in der Schweiz 

um Asyl. Ein Abgleich der Fingerabdrücke mit der europäischen Finger-

abdruck-Datenbank (Eurodac) ergab, dass sie am (…). November 2021  

(Beschwerdeführerin und fünf Kinder) respektive (…). Dezember 2021  

(Beschwerdeführer und ein Kind) in Kroatien, sowie zuvor im September 

2018 gemeinsam in Griechenland und am (…). Januar 2022 gemeinsam 

in Slowenien, Asylgesuche gestellt hatten.  

B.  

Das SEM gewährte dem Beschwerdeführer anlässlich des Dublin-Ge-

sprächs vom 25. Februar 2022 das rechtliche Gehör zu einem allfälligen 

Nichteintretensentscheid und der Möglichkeit einer Überstellung nach  

Kroatien. Die Beschwerdeführerin und das älteste Kind nahmen mit sepa-

raten Eingaben vom 25. März 2022 schriftlich Stellung zu einer allfälligen 

Überstellung.  

Die Beschwerdeführenden erklärten im Wesentlichen übereinstimmend, 

sie seien an der kroatischen Grenze mehrfach aufgegriffen und deportiert 

worden. Die Grenzbeamten seien dabei gewaltsam vorgegangen. Der  

Beschwerdeführerin sei bei einem dieser Vorfälle die Schulter gebrochen 

worden. Als sie es schliesslich geschafft hätten, in Kroatien einzureichen 

habe man sie gezwungen, Asylgesuche einzureichen. Die Lebens- 

umstände im Camp, in das sie verbracht worden seien, seien prekär ge-

wesen und sie hätten weder genügend Nahrungsmittel noch medizinische 

Versorgung erhalten.  

C.  

Die kroatischen Behörden hiessen die Gesuche des SEM vom 1. März 

2022 um Rückübernahme der Beschwerdeführenden gestützt auf Art. 18 

Abs. 1 Bst. b der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und 

Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines 

von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitglied-

staat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfol-

gend Dublin-III-VO), am 15. März 2022 gut. 
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D.  

Mit Verfügung vom 10. August 2022 – gleichentags eröffnet – trat das SEM 

auf das Asylgesuch der Beschwerdeführenden nicht ein, ordnete deren 

Überstellung nach Kroatien an und forderte sie auf, die Schweiz nach Ab-

lauf der Beschwerdefrist zu verlassen. Gleichzeitig verfügte es die Aushän-

digung der editionspflichtigen Akten und stellte fest, einer allfälligen Be-

schwerde gegen den Entscheid komme keine aufschiebende Wirkung zu. 

E.  

Die Beschwerdeführenden liessen mit Eingabe ihrer zugewiesenen 

Rechtsvertretung an das Bundesverwaltungsgericht vom 17. August 2022 

Beschwerde gegen die vorinstanzliche Verfügung erheben. Darin bean-

tragten sie, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz 

sei anzuweisen, auf ihr Asylgesuch einzutreten; eventualiter sei die Sache 

zur rechtsgenüglichen Sachverhaltsabklärung an die Vorinstanz zurückzu-

weisen. 

In prozessualer Hinsicht ersuchten sie um Gewährung der unentgeltlichen 

Prozessführung nach Art. 65 Abs. 1 VwVG einschliesslich des Verzichts 

auf die Erhebung eines Kostenvorschusses. Zudem sei der Beschwerde 

im Sinn einer vorsorglichen Massnahme die aufschiebende Wirkung zu er-

teilen; die Vollzugsbehörden seien anzuweisen, von einer Überstellung 

nach Kroatien abzusehen, bis über die Erteilung der aufschiebenden Wir-

kung entschieden worden sei. 

F.  

Der Instruktionsrichter setzte mit Verfügung vom 18. August 2022 den Voll-

zug der Überstellung per sofort einstweilen aus. 

G.  

Die vorinstanzlichen Akten lagen dem Bundesverwaltungsgericht am 

18. August 2022 in elektronischer Form vor (vgl. Art. 109 Abs. 3 AsylG). 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung 

von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und 

entscheidet auf dem Gebiet des Asyls – in der Regel und auch vorliegend – 
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endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG). Die Beschwerdefüh-

rerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert 

(Art. 48 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde 

ist einzutreten (Art. 108 Abs. 3 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG). 

2.  

2.1 Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich 

Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder 

unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt 

werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG). 

2.2 Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das 

SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen 

(Art. 31a Abs. 1–3 AsylG), ist die Beurteilungskompetenz der Beschwerde-

instanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob die Vorinstanz zu Recht 

auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 

2012/4 E. 2.2, je m.w.H.). 

2.3 Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterli-

cher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungs-

weise einer zweiten Richterin entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie 

nachstehend aufgezeigt, handelt es sich um eine solche, weshalb das 

Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt 

auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde auf einen Schriftenwechsel verzichtet. 

3.  

3.1 In der Beschwerde werden verschiedene formelle Rügen (Verletzung 

des rechtlichen Gehörs inklusive Verletzung der Begründungspflicht, sowie 

Verletzung der Pflicht zur vollständigen und richtigen Abklärung des rechts-

erheblichen Sachverhalts) erhoben, die vorab zu beurteilen sind. 

3.2 Gemäss Art. 29 VwVG haben die Parteien Anspruch auf rechtliches 

Gehör. Dieser Grundsatz dient einerseits der Aufklärung des Sachverhalts, 

andererseits stellt er ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht der 

Partei dar. Der Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt, dass die verfü-

gende Behörde die Vorbringen des Betroffenen tatsächlich hört, sorgfältig 

und ernsthaft prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt, was sich 

entsprechend in der Entscheidbegründung niederschlagen muss. Nicht er-

forderlich ist, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten ein-

lässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich wi-

derlegt (vgl. BVGE 2015/10 E. 3.3, BVGE 2016/9 E. 5.1). 
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Die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen 

Sachverhalts bildet einen Beschwerdegrund (Art. 106 Abs. 1 Bst. b AsylG). 

Unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn der Verfügung ein falscher 

und aktenwidriger Sachverhalt zugrunde gelegt worden ist oder Beweise 

falsch gewürdigt worden sind; unvollständig ist sie, wenn nicht alle für den 

Entscheid rechtswesentlichen Sachumstände berücksichtigt worden sind 

(vgl. BVGE 2016/2 E. 4.3). 

3.3 Die Beschwerdeführenden monieren die "textbausteinartige" Begrün-

dung der angefochtenen Verfügung. Die Vorinstanz habe nicht ausrei-

chend geprüft, ob aufgrund der von ihnen geltend gemachten Erlebnisse 

in Kroatien individuelle Gründe vorliegen könnten, die eine Überstellung 

dorthin als unzulässig oder unzumutbar erscheinen lassen würden. Aus-

serdem habe sich das SEM in seiner Begründung nicht mit der neusten 

Rechtsprechung und Berichterstattung auseinandergesetzt.  

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden hat die Vorinstanz in 

der angefochtenen Verfügung nachvollziehbar und mit ausreichender Be-

gründung sowie gestützt auf die geltende Rechtsprechung dargelegt, wes-

halb sie eine Überstellung der Beschwerdeführenden nach Kroatien als zu-

lässig erachtet; sie ist in ihren diesbezüglichen Ausführungen auch auf all-

fällige Mängel im kroatischen Asylsystem eingegangen. Allein der Um-

stand, dass die Beschwerdeführer eine andere Auffassung – namentlich 

zur Situation von Asylsuchenden im kroatischen Asylsystem – vertreten, 

begründet noch keine Verletzung von verfahrensrechtlichen Vorschriften. 

Die Ausführungen der Beschwerdeführer tangieren denn auch im Wesent-

lichen materielle und nicht formelle Aspekte. Im Übrigen zeigt die umfang-

reiche Beschwerdeeingabe, dass eine sachgerechte Anfechtung der vor-

instanzlichen Verfügung ohne Weiteres möglich war. Die Rüge der Verlet-

zung des Untersuchungsgrundsatzes ist demgemäss unbegründet.  

3.4 Die Beschwerdeführenden machen geltend, die Vorinstanz habe – ob-

wohl vorgängig beantragt – keine psychologische Abklärung in die Wege 

geleitet. Ausserdem habe sie die möglichen Auswirkungen einer Überstel-

lung auf die psychische Gesundheit insbesondere der Beschwerdeführerin 

nicht genügend berücksichtigt. 

Angesichts der Nachfrage des SEM beim zuständigen medizinischen Per-

sonal ist der rechtserhebliche medizinische Sachverhalt als vollständig er-

stellt zu erachten und es ist nicht ersichtlich, welche weiteren medizini-
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schen Abklärungen erforderlich gewesen wären. Die Beschwerdeführen-

den hatten mehrmals Kontakt zu Ärzten und akute Gefährdungsaspekte 

wurden hinsichtlich der Beschwerdeführerin explizit verneint (vgl. act. 

A119/5). Ausserdem ist festzuhalten, dass die eingereichten medizinischen 

Unterlagen letztmals am 12. Februar 2022 psychische Beschwerden der 

Beschwerdeführerin dokumentierten und sich seither keine Hinweise auf 

entsprechende gesundheitliche Probleme mehr erkennen lassen. Auch mit 

Blick auf die Gesundheit der übrigen Beschwerdeführenden lässt sich 

keine ungenügende Sachverhaltsfeststellung erkennen.  

3.5 Die formellen Rügen erweisen sich angesichts dieser Sachlage als un-

begründet, weshalb keine Veranlassung besteht, die angefochtene Verfü-

gung aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das 

entsprechende Rechtsbegehren ist somit abzuweisen. 

4.  

4.1 Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsu-

chende in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des 

Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a 

Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt das SEM in der Regel die Weg-

weisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG). 

4.2 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO wird jeder Asylantrag von einem 

einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III 

(Art. 8–15 Dublin-III-VO) als zuständiger Staat bestimmt wird (vgl. auch 

Art. 7 Abs. 1 Dublin-III-VO). Das Verfahren zur Bestimmung des zuständi-

gen Mitgliedstaates wird eingeleitet, sobald in einem Mitgliedstaat erstmals 

ein Asylantrag gestellt wird (Art. 20 Abs. 1 Dublin-III-VO). Im Rahmen des 

Wiederaufnahmeverfahrens (Art. 23–25 Dublin-III-VO) findet grundsätzlich 

keine (erneute) Zuständigkeitsprüfung nach Kapitel III Dublin-III-VO mehr 

statt (vgl. zum Ganzen BVGE 2017 VI/5 E. 6.2 und 8.2.1). 

4.3 Die Beschwerdeführenden bestreiten nicht, in Kroatien Asylgesuche 

eingereicht zu haben. Nachdem die kroatischen Behörden innert der in 

Art. 25 Abs. 1 Dublin-III-VO festgelegten Frist dem Wiederaufnahmege-

such des SEM zugestimmt haben, ist die Zuständigkeit von Kroatien grund-

sätzlich gegeben. 
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5.  

Die Beschwerdeführenden bringen in ihrem Rechtsmittel im Wesentlichen 

vor, sie seien in Kroatien schlecht behandelt worden und ihnen sei der Zu-

gang zu medizinischer Versorgung sowie zu kindgerechter Unterbringung 

verwehrt worden. Insbesondere würden psychische Erkrankungen dort 

kaum behandelt. Die Beschwerdeführerin leide auch an psychischen Be-

schwerden und ihre adäquate Unterbringung und Versorgung sei im Falle 

einer Rückkehr (und damit einhergehender allfälliger Retraumatisierung) 

nicht gewährleistet. 

6.  

6.1 Erweist es sich als unmöglich, einen Antragsteller in den zunächst als 

zuständig bestimmten Mitgliedstaat zu überstellen, da es wesentliche 

Gründe für die Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die Aufnahme-

bedingungen für Antragsteller in diesem Mitgliedstaat systemische 

Schwachstellen aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder 

entwürdigenden Behandlung im Sinne des Artikels 4 der EU-Grund-

rechtecharta mit sich bringen, so setzt der die Zuständigkeit prüfende Mit-

gliedstaat die Prüfung der in Kapitel III vorgesehenen Kriterien fort, um fest-

zustellen, ob ein anderer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt werden 

kann. Kann keine Überstellung gemäss diesem Absatz an einen aufgrund 

der Kriterien des Kapitels III bestimmten Mitgliedstaat oder an den ersten 

Mitgliedstaat, in dem der Antrag gestellt wurde, vorgenommen werden, so 

wird der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat der zuständige Mitglied-

staat (Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO). 

6.2 Kroatien ist Signatarstaat der EMRK, des Übereinkommens vom 

10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und des Ab-

kommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, 

SR 0.142.30) sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 

(SR 0.142.301) und es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass es sei-

nen entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommt. Es 

darf ausserdem davon ausgegangen werden, dass Kroatien die Rechte, 

die sich für Schutzsuchende aus den Richtlinien des Europäischen Parla-

ments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen 

Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen 

Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 

zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internati-

onalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) ergeben, anerkennt 
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und schützt. Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts (zu Wieder-

aufnahmeverfahren) liegen zum heutigen Zeitpunkt keine Gründe für die 

Annahme vor, das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen für  

Antragstellende in Kroatien würden systemische Schwachstellen im Sinne 

von Art. 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Dublin-III-VO aufweisen (vgl. dazu bei-

spielsweise die Urteile des BVGer F3334/2022 vom 10. August 2022 E. 4, 

F-2098/2022 vom 27. Mai 2022 E. 6, F-1653/2022 vom 21. April 2022 

E. 6.2 und D-735/2022 vom 28. Februar 2022 E. 6.5.2). 

6.3 Die Vorinstanz hat in Beachtung des Referenzurteils des Bundesver-

waltungsgerichts E-3078/2019 vom 12. Juli 2019 eine Einzelfallprüfung 

vorgenommen und ist unter Verweis auf Abklärungen durch die Schweizer 

Botschaft in Kroatien zum Schluss gekommen, dass Personen, welche im 

Rahmen eines Dublin-Verfahrens nach Kroatien zurückgeführt werden, 

nicht von der problematischen Push-back-Praxis betroffen sind (vgl. Urteil 

des BVGer F-1653/2022 vom 21. April 2022 E. 6.3 m.w.H.). 

6.4 Gestützt auf die vorangegangenen Erwägungen ist auch unter Berück-

sichtigung der von den Beschwerdeführenden geschilderten Erlebnisse 

nicht davon auszugehen, Kroatien verstosse systematisch gegen seine 

vertraglichen Verpflichtungen. Unter diesen Umständen ist die Anwendung 

von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO nicht gerechtfertigt. 

7.  

7.1 Abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO kann jeder Mitgliedstaat 

beschliessen, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staa-

tenlosen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn 

er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prü-

fung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO). Dieses sogenannte 

Selbsteintrittsrecht wird durch Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 

11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) konkretisiert. Gemäss dieser Be-

stimmung kann das SEM das Asylgesuch aus humanitären Gründen auch 

dann behandeln, wenn dafür gemäss Dublin-III-VO ein anderer Staat zu-

ständig wäre. Liegen individuelle völkerrechtliche Überstellungshinder-

nisse vor, ist der Selbsteintritt zwingend (BVGE 2015/9 E. 8.2.1). 

7.2 Die Beschwerdeführenden haben kein konkretes und ernsthaftes Ri-

siko dargetan, die kroatischen Behörden würden sich weigern, sie wieder-

aufzunehmen und ihren Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung 

der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch 

keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde in ihrem Fall 
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den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in 

ein Land zwingen, in dem Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund 

nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen wür-

den, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ausserdem 

haben die Beschwerdeführenden nicht dargetan, die sie bei einer Rückfüh-

rung erwartenden Bedingungen in Kroatien seien derart schlecht, dass sie 

zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK  

oder Art. 3 FoK führen könnten. 

Die Beschwerdeführenden haben auch keine konkreten Hinweise für die 

Annahme dargetan, Kroatien würde ihnen dauerhaft die ihnen gemäss Auf-

nahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten. 

Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnten sie sich im 

Übrigen nötigenfalls an die dortigen Behörden wenden und die ihnen zu-

stehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. 

Art. 26 Aufnahmerichtlinie), wobei aus den Akten im Übrigen nicht hervor-

geht, die Beschwerdeführenden hätten sich während ihres ersten Aufent-

halts in Kroaten erfolglos um entsprechende Unterstützung bemüht. 

7.3  

7.3.1 Was den medizinischen Sachverhalt anbelangt, so kann eine 

zwangsweise Rückweisung von Personen mit gesundheitlichen Problemen 

nur ganz ausnahmsweise einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen 

(vgl. BVGE 2011/9 E. 7 m.w.H. und Urteil des EGMR Paposhvili gegen Bel-

gien 13. Dezember 2016, Grosse Kammer 41738/10, §§ 180–193 m.w.H.). 

7.3.2 Den Akten lässt sich entnehmen, dass die Beschwerdeführenden in 

der Schweiz aufgrund zahlreicher medizinischer Probleme in Behandlung 

waren (vgl. act. A94/11, A101/4, A102/3, A110/7, A111/1, A112/1, A113/2, 

A114/2, A115/3, A119/5 und A120/7). Anhaltende, gravierende gesundheit-

liche Probleme wurden anlässlich dieser Untersuchungen nicht festgestellt 

(vgl. zudem E. 3.4). Bei dieser Sachlage kann ausgeschlossen werden, 

dass eine Überstellung nach Kroatien eine tatsächliche Gefahr (real risk) 

einer Verletzung von Art. 3 EMRK mit sich bringen würde (vgl. BVGE 

2011/9 E. 7 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR sowie Urteil 

des EGMR P. gegen Belgien vom 13. Dezember 2016 [Nr. 41738/10]).  

Bei keinem der Beschwerdeführenden handelt es sich um eine schwer  

erkrankte Person. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass Kroatien grund-

sätzlich über eine ausreichende medizinische Infrastruktur verfügt (vgl.  

Urteil des BVGer D-735/2022 vom 28. Februar 2022 E. 6.7.3). Die Mitglied-

staaten sind verpflichtet, den Antragstellern die erforderliche medizinische 
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Versorgung, die zumindest die Notversorgung und die unbedingt erforder-

liche Behandlung von Krankheiten und schweren psychischen Störungen 

umfasst, zugänglich zu machen (Art. 19 Abs. 1 Aufnahmerichtlinie); den 

Antragstellern mit besonderen Bedürfnissen ist die erforderliche medizini-

sche oder sonstige Hilfe (einschliesslich nötigenfalls einer geeigneten psy-

chologischen Betreuung) zu gewähren (Art. 19 Abs. 2 Aufnahmerichtlinie). 

Sodann bestehen in Kroatien nebst den staatlichen Einrichtungen auch An-

gebote von Nichtregierungsorganisationen für die psychische Betreuung, 

womit von einem genügenden psychologischen Behandlungsangebot aus-

zugehen ist (vgl. Urteil des BVGer F-1653/2022 vom 21. April 2022 E. 7.3 

m.w.H.). Es liegen damit keine Hinweise vor, wonach das Land seinen Ver-

pflichtungen im Rahmen der Dublin-III-VO in medizinischer Hinsicht nicht 

nachkommen würde. Bezüglich der Reisefähigkeit sowie der Durchführung 

der Überstellung (Art. 31 und Art. 32 Dublin-III-VO) kann im Übrigen auf die 

zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (vgl. Ver- 

fügung S. 8). 

7.4 Die Schweiz war und ist damit nicht völkerrechtlich verpflichtet, im Rah-

men eines Selbsteintritts auf das Asylgesuch einzutreten. 

7.5 Soweit die Beschwerdeführenden das Vorliegen von "humanitären 

Gründen" geltend machen, ist Folgendes festzuhalten:  

7.5.1 Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts verfügt das SEM bei 

der Anwendung der Kann-Bestimmung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 über 

einen Ermessensspielraum (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.). Seit der Kognitions-

beschränkung durch die Asylgesetzrevision vom 1. Februar 2014 (Strei-

chung der Angemessenheitskontrolle des Bundesverwaltungsgerichts ge-

mäss aArt. 106 Abs. 1 Bst. c AsylG) überprüft das Gericht den vor-

instanzlichen Verzicht der Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 nicht 

mehr auf Angemessenheit hin; das Gericht beschränkt seine Beurteilung 

nunmehr im Wesentlichen darauf, ob das SEM den Sachverhalt diesbe-

züglich korrekt und vollständig erhoben, allen wesentlichen Umständen 

Rechnung getragen und seinen Ermessensspielraum genutzt hat (vgl. 

Art. 106 Abs. 1 Bst. a und b AsylG). 

7.5.2 Die angefochtene Verfügung ist unter diesem Blickwinkel nicht zu be-

anstanden. Der Sachverhalt ist hinreichend erstellt, und den Akten sind 

keine Hinweise auf einen Ermessensmissbrauch oder ein Über- respektive 

Unterschreiten des Ermessens zu entnehmen. Auch eine Verletzung der 

Begründungspflicht (vgl. Beschwerde S. 14) muss sich das SEM in diesem 
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Zusammenhang nicht vorwerfen lassen: In der angefochtenen Verfügung 

wurde ausführlich dargelegt, aus welchen Überlegungen von einem Selbst-

eintritt aus humanitären Gründen abgesehen wurde. Die Erwägungen zur 

Frage der Notwendigkeit eines Selbsteintritts umfassen erstrecken sich 

über drei eng beschriebene Seiten (vgl. angefochtene Verfügung S. 5–8); 

dabei wurden auch der Aspekt des Kindeswohls und die Anwendbarkeit 

des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des  

Kindes (Kinderrechtskonvention SR 0.107) hinreichend thematisiert (vgl. 

Verfügung S. 6 f.). 

7.5.3 Das Gericht enthält sich unter diesen Umständen weiterer Äusserun-

gen zur Frage eines Selbsteintritts aus humanitären Gründen. 

7.6 Nach dem Gesagten bestand kein Grund für eine Anwendung der Er-

messensklauseln von Art. 17 Dublin-III-VO. Der Vollständigkeit halber ist 

festzuhalten, dass die Dublin-III-VO den Schutzsuchenden kein Recht ein-

räumt, den ihren Antrag prüfenden Staat selber auszuwählen (vgl. auch 

BVGE 2010/45 E. 8.3). 

8.  

Die Vorinstanz ist angesichts der vorstehenden Erwägungen zu Recht 

nicht auf das Asylgesuch der Beschwerdeführenden eingetreten und hat 

ihre Überstellung nach Kroatien verfügt (vgl. Art. 31a Abs. 1 Bst. b und 

Art. 44 AsylG). Die Beschwerde ist folglich abzuweisen.  

9.  

9.1 Mit vorliegendem Urteil ist das Beschwerdeverfahren abgeschlossen. 

Die Anträge auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung und Befreiung von 

der Kostenvorschusspflicht erweisen sich als gegenstandslos. Der am 

18. August 2022 angeordnete Vollzugsstopp fällt dahin. 

9.2 Das mit der Beschwerde gestellte Gesuch um Gewährung der unent-

geltlichen Prozessführung ist abzuweisen, da die Begehren der Beschwer-

deführenden – wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt – als 

aussichtlos zu bezeichnen waren, weshalb die Voraussetzungen von 

Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt sind. 

9.3 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von Fr. 750.– 

(Art. 1‒3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent-

schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) 

den Beschwerdeführenden aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).  
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung wird ab-

gewiesen. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 750.– werden den Beschwerdeführenden 

auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zuguns-

ten der Gerichtskasse zu überweisen. 

4.  

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführenden, das SEM und die zustän-

dige kantonale Behörde. 

 

Der Einzelrichter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Markus König Karin Parpan 
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